
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/1/20 97/08/0504
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1998

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §67 Abs10;

AVG §69 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Eine Wiederaufnahme des Verfahrens kommt bei Zahlung von Dienstnehmeranteilen an eine Gebietskrankenkasse

NACH Erlassung des Haftungsbescheides von vornherein nicht in Betracht, da der Berufungswerber - für den Fall der

Nichtberücksichtigung der Zahlungen durch die Gebietskrankenkasse bei der Vollstreckung - Einwendungen gegen die

Exekutionsführung erheben kann.
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